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   Gemeindeamt  Empersdorf

                    8081 Empersdorf          Tel.: 03134/2294           Fax.: DW 11          e-mail:  gde@empersdorf.steiermark.at

GZ:0350/2004-3


Bezug: FA13A-43.10-1429/04-1750


Betreff:  380kV Freileitung - Genehmigungsverfahren nach dem 
UVP-G 2000 –Stellungnahme zur mündlichen Verhandlung
Herrn

ÔRR Dr. Michael Wiespeiner

8010 Graz – Landhausgasse 7

_______________________
Sehr geehrter Herr Dr. Wiespeiner!

Gemäß den §§ 19 u.20 des UVP-G 2000, sowie des vom Amt der Steiermärkischen Landesregierung mit 14.Sept. 2004 erlassenen Ediktes auf Anberaumung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung zum gegenständlichen Vorhaben (GZ: FA13A-43.10-1429/04-1750) nehmen wir unser Recht auf  eine weitere

Stellungnahme

zum vorliegenden Umweltverträglichkeitsgutachten vom Sept.2004 und der Teilgutachten wahr.

Es wird ausdrücklich festgestellt, dass der Inhalt der „Gesamtstellungnahme der betroffenen Gemeinden“, erstellt im Auftrag der Gemeinde Empersdorf, durch Hr. Arch. DI Dr. Helmut Hoffmann und den im Anhang beigefügten, ebenfalls im Auftrag der Gemeinde Empersdorf erstellten „Fachstellungnahmen“, wesentliche Teile der Stellungnahme  der Gemeinde Empersdorf darstellen.

Die Gemeinde Empersdorf behält sich das Recht vor ergänzende Stellungnahmen im Zuge des Verfahrens  abzugeben.
Ergänzend zum Antrag auf Vertagung, eingebracht bei der verfahrensführenden Behörde am    wird  mitgeteilt, dass das UVP-Gutachten erst am 23.Sept. 12.00 Uhr zugegangen ist. Die Amtsstunden der Gemeinde Empersdorf endeten jedoch an diesem Tage bereits um 11.30 Uhr.
Die Gemeinde Empersdorf stellt fest, dass bereits vor Beginn des Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahrens Beamte der Fachabteilungen der Stmk. Landesregierung bei der Projektierung dieses Projektes mitgewirkt haben, die jetzt  als Amtssachverständige Fachbereichsbegutachtungen abgegeben haben. 
Ebenso wird grundsätzlich festgestellt, dass wesentliche Einwände der Gemeinde Empersdorf, formuliert in den Schreiben vom 15.4.2004 und den Einwendungskonvolut zum 28.6.2004 nicht     behandelt oder ohne Begründung pauschal abgetan wurden. 
1. Fachbereich: Technische Alternative Erdkabel/Erdverlegung: siehe Stellungnahme Rossmann,  Studie der TU-Graz – Institut für Starkstromtechnik (liegt der Behörde bereits vor) vom Okt. 2001, ergänzende Stellungnahme TU-Graz , Prof. Woschitz 
Zu der zentralen Aussage auf  Seite 242 „Die technische Alternative der Leitungsführung als Erdkabel würde zwar erhebliche Eingriffe in  das Landschaftsbild vermindern, führt jedoch zu erheblicheren nachteiligen Umweltauswirkungen für Menschen, Pflanzen, Boden und Wasser“
Diese zusammenfassende Aussage ist unrichtig,  da sie jeglicher Grundlage entbehrt!

a)Ohne auf die fachliche Ebene einzugehen wird festgestellt, dass sich die projektierte Freileitungstrasse absolut – aus technischen, wirtschaftliche sonstigen Gründen -  nicht als Kabeltrasse eignet. Auf diesen Umstand haben die Gemeinden schon immer hingewiesen. 
Neu jedoch ist, dass dies seit kurzem auch die Konsenswerberin (Verbund/APG) so sieht.  In der „Presse“  vom 13.10.2003 steht zu lesen „Bei der Verbundgesellschaft selbst hält man die Freileitungstrasse für überhaupt nicht verkabelungsfähig“  Weitere dem entsprechende Presseaussagen liegen vor.
Daraus ist zu ersehen, dass die Verbund/APG  nie ernstlich die Absicht hatte, wie im UVP-Gesetz gefordert, machbare Alternativen darzustellen

b)Das die Basisdaten  in der UVE (über Magnetfelder, Verlegearten u.v.a.m) nicht den Tatsachen entsprechen, deren Unrichtigkeit  sich aber in weitere Folge gravierend auf die Aussagen der Fachbereichsgutachten auswirken, kann man anhand folgenden Beispiels leicht erkennen.
Die Wienstrom betreibt schon seit über 25 Jahren ein 380kV-Kabelnetz (über 9o Systemkilometer). Neu ist, dass seit kurzem im Bereich Bisamberg-Strebersdorf-Pragerstraße ein Kunststoffkabel in einer Länge von über 5 km verlegt wird.
Diese Leitungsanlage hat eine Übertragungsleistung von rund 1100 MVA und wird zweisystemig ausgeführt. 

Das entscheidende dabei ist, dass beide Systeme links und rechts der Straße parallel im Gehsteig verlaufend installiert wird.  In Gehsteigen die von sehr vielen Menschen  benutzt werden.
2. Fachbereich Trassenvarianten:

In diesem Zusammenhang wird dezidiert festgestellt, dass es sich bei der vorliegenden Trasse und vor allem bei der  – Teilstrecke Nr. 7 - auf keinen Fall um die bestbewertetste Trasse handeln kann, wie dies  durchgehend in der UVE zum Ausdruck kommt. 

a) Siedlungsnähe:  . siehe Stellungnahme Hoffmann
b) Landschaftsbild: siehe Stellungnahme  Hoffmann, Wöbse, Hadler 

c) Fauna: siehe Stellungnahme Eisner 

d) Erholungswert: siehe Fachgutachten Hoffmann, Wöbse, Wanderkarte und Broschüre  
e) Kulturdenkmäler:  siehe Hoffmann 

3. Fachbereich Energiewirtschaft: 

siehe Fachgutachten  Rossmann und  Stellungnahme der Gemeinde vom 15.04.2004,  
4. Fachbereich E-Schall: 

siehe Fachbeitrag Rossmann und Messung und Beurteilung von Koronageräuschen einer 380kV Leitung  von EMPA vom 15.Dez. 1993;

5. Fachbereich Störfallbetrachtung:

Siehe Fachbeitrag Rossmann  u. Kleine Zeitung v. 4.2.2003(Beilage)
Sicherheitstechnik Freileitung: Vermeidung von Mastbrüchen:

6. Fachbereich elektromagnetische Felder:

Zu den elektrischen Feldern wird angemerkt, dass diese Problematik ebenfalls ausführlich dargestellt werden muss! 
7. Fachbereich Luft, Klima:

Siehe Fachbeitrag Rossmann

8. Fachbereich Boden und Landwirtschaft:

Siehe Fachgutachten Hubmann;
9. Fachbereich Mensch/Humanmedizin:

Siehe Fachbeitrag Prof. Kundi / Univ. Wien
10. Fachbereich Geologie/Wasser

11. Fachbereich Biotope und Ökosysteme:

Siehe Stellungnahme  Eisner  
12. Fachbereich Forstwirtschaft

Siehe Stellungnahme  DI. Stranimeier   
13. Fachbereich Raumordnung

Siehe Fachgutachten  Arch. Hoffmann u. vorige Stellungnahme der Gemeinde

14. Weitere nicht untersuchte Bereiche:

14.1 Darstellung der volkswirtschaftlichen Notwendigkeit

In den vorliegenden UVE-Unterlagen fehlt zur Gänze die Untersuchung zur volkswirtschaftlichen Notwenigkeit einer solchen starken Freileitung. Zumal in der, der UVP-Behörde vorliegenden Tichy Studie, vom Juni 1998 (Seite 15) die Aussage getroffen wurde, dass „ihre volkswirtschaftliche Rechtfertigung bisher nicht gelungen ist und mit den bisher angewendeten ausschl. technischen Begründungen auch  nicht gelingen kann.“

14.2 Energiewirtschaftliche Notwendigkeit

Genaue Untersuchungen und Aussagen über den Leistungsbedarf des a)Oststeirischen- und Grazer- Raumes, b) österreichischen Raumes  und c) Transites! – siehe dazu auch Ausführungen Hennigsen /BEWAG Berlin

· Betreiber von öffentlichen Einrichtungen

Wie o. a. ist die Gemeinde Betreiber verschiedener öffentlicher Einrichtungen, vor allem der Kinderbetreuung und im Volksschulbereich. Alle bisher aufgewendeten (Schul- und Gemeindeamtsanierung Kostenansatz ca. € 5 Mill.)  Mittel sind großteils bei der vorgesehenen Leitungsführung abzuschreiben bzw. wird die Gemeinde dadurch stark beeinträchtigt. Dies deshalb, weil vor allem das Kinderhaus einen überregionalen Einzugsbereich aufweist - so sind derzeit mehr als die Hälfte der zu betreuenden Kinder nicht aus unserer Gemeinde – die sich nach dem Bau der Freileitung nicht mehr in unserer Einrichtung betreuen lassen werden. Dasselbe gilt für den Erhalt der Vierklassigkeit unserer Volkschule, die nach dem Bau der geplanten 380kV-Freileitung nicht mehr aufrecht erhalten werden kann. 

15.7 Kosten bzw. Kostenvergleiche

siehe Ausführungen Ing. Rossmann – Seite 2, „Abstrakt“ vorletzter Absatz

Diese Darstellung ist für Aussagen zur Wirtschaftlichkeit/Kosten unumgänglich!
Unter diesen Aspekten wird der Antrag gestellt, diese Mängel durch den Konsenswerber beheben zu lassen und die ergänzten UVE-Unterlagen einer neuerlichen Auflage zu unterziehen.  

Für den Gemeinderat

     Bürgermeister:

Beilagen: siehe Beilagenliste!
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Fr.LH Waltraud Klasnic, 1.LH-Stellvertreter Mag.Franz Voves, 2.LH-Stellvertreter DI Leopold Schöggl 
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